
Vierter Teil
Aufspaltung, Abspaltung und Vermögensübertragung

(Teilübertragung)

§ 15 Aufspaltung, Abspaltung und Teilübertragung auf andere Körperschaften

(1) 1Geht Vermögen einer Körperschaft durch Aufspaltung oder Abspaltung oder
durch Teilübertragung auf andere Körperschaften über, gelten die §§ 11 bis 13 vorbe-
haltlich des Satzes 2 und des § 16 entsprechend. 2§ 11 Abs. 2 und § 13 Abs. 2 sind nur
anzuwenden, wenn auf die Übernehmerinnen ein Teilbetrieb übertragen wird und im
Falle der Abspaltung oder Teilübertragung bei der übertragenden Körperschaft ein
Teilbetrieb verbleibt. 3Als Teilbetrieb gilt auch ein Mitunternehmeranteil oder die
Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft, die das gesamte Nennkapital der Gesell-
schaft umfasst.

(2) 1§ 11 Abs. 2 ist auf Mitunternehmeranteile und Beteiligungen im Sinne des
Absatzes 1 nicht anzuwenden, wenn sie innerhalb eines Zeitraums von drei Jahren vor
dem steuerlichen Übertragungsstichtag durch Übertragung von Wirtschaftsgütern, die
kein Teilbetrieb sind, erworben oder aufgestockt worden sind. 2§ 11 Abs. 2 ist ebenfalls
nicht anzuwenden, wenn durch die Spaltung die Veräußerung an außenstehende Per-
sonen vollzogen wird. 3Das Gleiche gilt, wenn durch die Spaltung die Voraussetzungen
für eine Veräußerung geschaffen werden. 4Davon ist auszugehen, wenn innerhalb von
fünf Jahren nach dem steuerlichen Übertragungsstichtag Anteile an einer an der Spal-
tung beteiligten Körperschaft, die mehr als 20 Prozent der vor Wirksamwerden der
Spaltung an der Körperschaft bestehenden Anteile ausmachen, veräußert werden.
5Bei der Trennung von Gesellschafterstämmen setzt die Anwendung des § 11 Abs. 2
außerdem voraus, dass die Beteiligungen an der übertragenden Körperschaft mindes-
tens fünf Jahre vor dem steuerlichen Übertragungsstichtag bestanden haben.

(3) Bei einer Abspaltung mindern sich verrechenbare Verluste, verbleibende Ver-
lustvorträge, nicht ausgeglichene negative Einkünfte, ein Zinsvortrag nach § 4h
Absatz 1 Satz 5 des Einkommensteuergesetzes und ein EBITDA-Vortrag nach § 4h
Absatz 1 Satz 3 des Einkommensteuergesetzes der übertragenden Körperschaft in
dem Verhältnis, in dem bei Zugrundelegung des gemeinen Werts das Vermögen auf
eine andere Körperschaft übergeht.

BMF vom 9.1.1992, BStBl I 1992, 47; OFD Magdeburg vom 11.1.1999, DB 1999, 1749;
OFD Nürnberg vom 9.2.2000, DB 2000, 697; OFD München vom 10.3.2000, KSt-Kartei
BY § 15 UmwStG Karte 1.1; BMF vom 4.7.2008, BStBl I 2008, 736; OFD Hannover vom
26.10.2000, DB 2000, 2349; OFD Münster vom 6.11.2008, GmbHR 2009, 108; FR 2011,
489; BMF vom 11.11.2011, BStBl I 2011, 1314; BMF vom 9.10.2012, BStBl I 2012, 953.
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A. Allgemeines
I. Regelungsinhalt

1 § 15 findet auf den Vermögensübergang durch Aufspaltung oder Abspaltung von Kör-
perschaften auf Körperschaften (siehe Rn 22) oder durch Teilübertragung (siehe
Rn 27) Anwendung. Da Spaltungsvorgänge im Grunde umgekehrte Verschmelzungen
darstellen, verweist § 15 auf die Rechtsfolgen der §§ 11–13, deren Anwendbarkeit
allerdings durch § 15 Abs 1 S 2 und 3 (siehe Rn 33 ff) und durch § 15 Abs 2 (siehe
Rn 105 ff) wieder beschränkt wird.1

1 Semler/Stengel/Moska Anhang UmwStG Steuerliche Grundlagen des Umwandlungsrechts,
Rn 396.

II. Rechtsentwicklung

2 Spaltungen fehlte bis zum Inkrafttreten des UmwG vom 28.10.19942

2 BGBl I 1994, 3210.

eine gesetzliche
Grundlage. Steuerlich war eine Spaltung nur unter den Voraussetzungen des sog Spal-
tungserlasses3

3 BMF BStBl I 1992, 47.

im Billigkeitswege ohne Aufdeckung stiller Reserven möglich.

3 Erst durch das UmwG vom 28.10.1994 und das UmwStG vom 27.10.19944

4 BGBl I 1994, 3267.

wurde für
Spaltungsvorgänge, die nach dem 31.12.1994 wirksam wurden, eine eindeutige Rechts-
grundlage geschaffen.5

5 Frotscher/Maas/Frotscher § 15 UmwStG Rn 8 ff.

4 Im Rahmen des SEStEG vom 7.12.20066

6 BStBl I 2007, 4.

wurde § 15 geändert. Seitdem führt das
Nichtvorliegen des doppelten Teilbetriebserfordernisses gem § 15 Abs 1 nicht mehr
zur generellen Nichtanwendbarkeit der §§ 11–13, sondern nur noch zur Nichtanwend-
barkeit der § 11 Abs 2 und § 13 Abs 2.7

7 Dötsch/Patt/Pung/Möhlenbrock/Dötsch/Stimpel § 15 UmwStG Rn 3, 372; Rödder/Herling-
haus/van Lishaut/Schumacher § 15 UmwStG, Rn 64.

Der bisherige § 15 Abs 2 (Erstellung einer
Steuerbilanz) ist weggefallen. In § 15 Abs 3 (bisher Abs 4 aF) wurden Folgeänderun-
gen zu den Änderungen des zuvor in § 12 Abs 3 S 2 UmwStG aF geregelten ver-
schmelzungsbedingten Verlustabzugs vorgenommen.8

8 Dötsch/Patt/Pung/Möhlenbrock/Dötsch/Stimpel § 15 UmwStG Rn 3.

5 Im Rahmen des URefG vom 14.8.20079

9 BGBl I 2007, 1912.

und des WachstumsBG vom 22.12.200910

10 BGBl I 2009, 3950.

wurde § 15 Abs 3 auf verrechenbare Verluste, nicht ausgeglichene negative Einkünfte,
den Zinsvortrag und den EBITDA-Vortrag ausgedehnt.11

11 Dötsch/Patt/Pung/Möhlenbrock/Dötsch/Stimpel § 15 UmwStG Rn 4 f.

III. Verhältnis zu anderen Vorschriften

6 §§11–13

§ 15 UmwStG verweist auf die entsprechende Anwendung der §§ 11–13. Im Rahmen
der Spaltung finden die §§ 11–13 allerdings nur insoweit Anwendung als Vermögen
übergeht und Anteile gewährt werden.12

12 Rödder/Herlinghaus/van Lishaut/Schumacher § 15 UmwStG Rn 51.
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7§16

Gem § 15 Abs 1 S 1 gelten die Regelungen der §§ 11–13 lediglich „vorbehaltlich“ des
§ 16. § 16 regelt die Aufspaltung bzw Abspaltung von Körperschaften auf Personenge-
sellschaften. Daher hat der entsprechende Hinweis in § 15 Abs 1 S 1 bei Aufspaltun-
gen bzw Abspaltungen auf Kapitalgesellschaften keine materielle Bedeutung.13

13 Rödder/Herlinghaus/van Lishaut/Schumacher § 15 UmwStG Rn 52.

8§19

§ 19 regelt, dass die Vorschriften des § 15 auch für gewerbesteuerliche Zwecke gelten.
Es entsteht ein Gleichlauf zwischen Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer.

9§ 8c, 8d KStG

Zum Verhältnis von § 15 zu § 8c KStG und 8d KStG siehe Rn 195.

10§ 20 Abs 4a EStG

§ 20 Abs 4a S 1 EStG findet bei Aufspaltungen auf Gesellschafterebene Anwendung,
wenn der Anteilseigner die Anteile im Privatvermögen hält und nicht iSd § 17 EStG
oder 21 aF beteiligt ist.14

14 UmwStE Tz 13.01; Widmann/Mayer/Schießl § 13 UmwStG Rn 2.4, § 15 UmwStG 1170, 2 ff.;
zum zeitlichen Anwendungsbereich im Einzelnen Dötsch/Patt/Pung/Möhlenbrock/Dötsch/
Werner § 20 EStG Rn 295 ff.

11Bis zur Einführung des § 20 Abs 4a S 7 EStG war umstritten, ob dies auch im Fall der
Abspaltung gilt, da es an einem „Tausch auf Grund gesellschaftsrechtlicher Maßnah-
men“ iSd § 20 Abs 4a S 1 EStG fehlt, wenn der Anteilseigner lediglich neue Anteile
an der übernehmenden Körperschaft erhält und die Anteile an der übertragenden
Körperschaft bestehen bleiben.15

15 Blümich/Ratschow § 20 EStG, Rn 432; Bron/Seidel BB 2010, 2599, 2600; Dötsch/Patt/Pung/
Möhlenbrock/Dötsch/Mendig/Werner § 13 UmwStG Rn 13, 22, 60; Dötsch/Patt/Pung/Möh-
lenbrock/Dötsch/Werner § 20 EStG Rn 297b.

Nach Auffassung der Finanzverwaltung war § 20
Abs 4a S 1 EStG im Fall der Abspaltung wohl nicht anwendbar.16

16 BMF BStBl I 2016, 85, Rn 100; UmwStE Tz 15.12.

Stattdessen kam in
Auslandsfällen die Anwendung von § 20 Abs 4a S 5 EStG in Betracht, da eine Vermu-
tung besteht, dass in diesen Fällen die Ermittlung des Kapitalertrags nicht möglich
ist.17

17 BMF BStBl I 2016, 85, Rn 113 ff.

12Durch die Einführung des §§ 20 Abs 4a S 7 EStG iVm 52a Abs 10 S 12 EStG ist § 20
Abs 4a S 1 EStG ausdrücklich auch auf Abspaltungen, bei denen die Anmeldung zur
Eintragung in das öffentliche Register nach dem 31.12.2012 erfolgt, anwendbar.18

18 Blümich/Ratschow § 20 EStG, Rn 439a; Dötsch/Patt/Pung/Möhlenbrock/Dötsch/Werner
§ 20 EStG Rn 297b.

13§ 12 Abs 2 S 2 KStG

Aufgrund der Regelung in § 12 Abs 2 S 2 KStG ist § 13 auch im Fall von Drittstaaten-
verschmelzungen, nicht jedoch im Fall von Drittstaatenspaltungen, anwendbar.19

19 Dötsch/Patt/Pung/Möhlenbrock/Dötsch/Werner § 13 UmwStG Rn 15; Frotscher/Maas/Frot-
scher § 15 UmwStG Rn 55; Gosch/Lampert § 12 KStG, Rn 129.
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Krauß/Köstler20

20 Krauß/Köstler BB 2017, 924.

stellen dies in einem aktuellen Beitrag unter Bezugnahme auf die jün-
gere BFH-Rechtsprechung und die Kapitalverkehrsfreiheit zum Teil in Frage.21

21 Ebenfalls zu Drittstaatenspaltungen Stellung nehmend Holle/Keilhoff IStR 2017, 245.

14 § 29 KStG

§§ 29, 40 KStG regeln Veränderungen des steuerlichen Einlagekontos im Rahmen der
Spaltung.

15 Gewinnrealisierungstatbestände des EStG und KStG

§ 15 geht den allgemeinen Gewinnrealisierungstatbeständen des EStG und KStG
vor.22

22 Rödder/Herlinghaus/van Lishaut/Schumacher § 15 UmwStG Rn 56.

Dementsprechend führt eine Spaltung, die die Voraussetzungen des § 15 Abs 1
S 1 UmwStG erfüllt, auch bei Nichtvorliegen des sog doppelten Teilbetriebserforder-
nisses nicht zu einer Liquidationsbesteuerung (Aufspaltung) oder zu einer Sachaus-
kehrung (Abspaltung).23

23 Dötsch/Patt/Pung/Möhlenbrock/Dötsch/Stimpel § 15 UmwStG Rn 3; UmwStE Tz. 15.12.

Siehe dazu auch Rn 180.

16 Fusionsrichtlinie

Das Verhältnis von § 15 zur Fusionsrichtlinie ist nicht abschließend geklärt.24

24 Dötsch/Patt/Pung/Möhlenbrock/Dötsch/Stimpel § 15 UmwStG Rn 17; Frotscher/Maas/Frot-
scher § 15 UmwStG Rn 3.

Dies ist
insbesondere bei der Definition des Teilbetriebsbegriffs bedeutsam. Siehe dazu Rn 46.

B. Aufspaltung, Abspaltung und Teilübertragung nach § 15 Abs 1

I. Anwendungsbereich des § 15

1. Beteiligte Rechtsträger.17 § 15 ist ausschließlich auf die Spaltung bzw die Teilübertra-
gung von Körperschaften auf Körperschaften anwendbar.

18 An einer Spaltung können insbesondere GmbH, AG, KGaA, bestehende SE, eG, eV,
genossenschaftliche Prüfungsverbände und VVaG beteiligt sein.25

25 Zu einer umfassenden Übersicht vergleiche Haritz/Menner/Asmus § 15 UmwStG Rn 15;
Schmitt/Hörtnagl/Stratz/Hörtnagl § 15 UmwStG Rn 31 ff.

Voraussetzung für
eine Spaltung nach § 15 ist die Rechtsfähigkeit des übertragenden Rechtsträgers.26

26 Schmitt/Hörtnagl/Stratz/Hörtnagl § 15 UmwStG Rn 32.

Vorgründungsgesellschaften und Vorgesellschaften können daher keine übertragen-
den oder übernehmenden Rechtsträger sein.27

27 Schmitt/Hörtnagl/Stratz/Hörtnagl § 15 UmwStG Rn 32, 39.

Aufgelöste Körperschaften können
dagegen kraft Regelung in §§ 124 iVm 3 Abs 3 UmwG übertragender Rechsträger
sein, wenn die Fortsetzung dieser Rechtsträger beschlossen werden könnte.28

28 Schmitt/Hörtnagl/Stratz/Hörtnagl § 15 UmwStG Rn 33, 39, der aufgelöste Körperschaften
bei Vorliegen eines Fortsetzungsbeschlusses als übernehmende Rechtsträger anerkennt.

19 Die Teilübertragung ist gem §§ 174 iVm 175 UmwG nur unter Beteiligung bestimmter
Rechtsformen (zB Bund, Land, Gebietskörperschaft, Zusammenschluss von Gebiets-
körperschaften, Versicherungs-Aktiengesellschaft, VVaG, öffentlich-rechtliche Versi-
cherungsunternehmen) möglich.29

29 Zu einer Übersicht Rödder/Herlinghaus/van Lishaut/Schumacher § 15 UmwStG Rn 21.
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20Auch ausländische Körperschaften können gem § 1 Abs 2 S 1 Nr 1 UmwStG beteiligte
Rechtsträger sein, wenn es sich um Gesellschaften iSd Art 54 AEUV bzw Art 34
EWR-Abkommen handelt, die nach den Rechtsvorschriften eines EU- oder EWR-
Staates gegründet worden sind, Sitz und Ort der Geschäftsleitung in einem EU- oder
EWR-Staat haben und nach einem Typenvergleich einer inländischen Körperschaft/
Kapitalgesellschaft entsprechen.30

30 Schmitt/Hörtnagl/Stratz/Hörtnagl § 1 UmwStG Rn 58, 60; § 15 UmwStG, Rn 35.

Andere ausländische Rechtsträger – insbesondere
solche aus Drittstaaten – werden nicht von § 15 UmwStG erfasst.31

31 Haase/Hruschka/Luce/Claß § 15 UmwStG Rn 24.

Weitergehend zu
Drittstaatenspaltungen beim Vorliegen inländischen Betriebsvermögens im Lichte
aktueller Rechtsprechung und der Kapitalverkehrsfreiheit siehe Krauß/Köstler.32

32 Krauß/Köstler BB 2017,924, 927 ff.

21§ 15 ist nicht auf Personengesellschaften anwendbar. Auf- oder Abspaltungen von
einer Körperschaft auf eine Personengesellschaft als übernehmenden Rechtsträger
fallen unter § 16.33

33 UmwStE Tz 15.01.

Bei einer Spaltung von Personengesellschaften wären § 20 bzw 24
anwendbar.34

34 Rödder/Herlinghaus/van Lishaut/Rödder Einführung, Rn 45; Frotscher/Maas/Frotscher § 15
UmwStG Rn 22.

2. Vermögensübertragung durch Aufspaltung, Abspaltung oder Teilübertragung. – a) Auf-
spaltung und Abspaltung.

22
Gem § 1 Abs 1 Nr 1, 3 sind Aufspaltungen und Abspaltungen

iSd § 123 Abs 1, 2 UmwG oder vergleichbare ausländische Vorgänge von § 15 erfasst.

23Obwohl in § 1 Abs 1 Nr 1 auf Art 17 der VO (EG) Nr 2157/2001 und Art 19 der VO
(EG) Nr 1435/2003 verwiesen wird, sind Auf- und Abspaltungen keine zulässige Form
zur Gründung einer SE oder SCE.35

35 Schmitt/Hörtnagl/Stratz/Hörtnagl § 15 UmwStG Rn 30.

Die SE und SCE können dessen ungeachtet als
übertragender und übernehmender Rechtsträger auftreten.36

36 Haritz/Menner/Asmus § 15 UmwStG Rn 18 f.

Lediglich die Neugrün-
dung einer SE/SCE durch die Spaltung scheidet aufgrund der abschließenden Rege-
lungen zu Gründung einer SE/SCE in der Art 2 der VO (EG) Nr 2157/2001 bzw
Art 2 der Verordnung (EG) Nr 1435/2003 aus.37

37 Haritz/Menner/Asmus § 15 UmwStG Rn 18 f; Schmitt/Hörtnagl/Stratz/Hörtnagl § 15
UmwStG Rn 30.

24In den Fällen der Abspaltung geht das Vermögen gem § 123 Abs 1 UmwG von einer
nach der Abspaltung weiter bestehenden Körperschaft auf eine oder mehrere beste-
hende oder dadurch gegründete Körperschaften über (Aufspaltung zur Aufnahme
bzw Aufspaltung zur Neugründung). Den Anteilseignern der übertragenden Körper-
schaft werden Anteile oder Mitgliedschaftsrechte am übernehmenden Rechtsträger
gewährt.38

38 Haase/Hruschka/Luce/Claß § 15 Rn 3; Dötsch/Patt/Pung/Möhlenbrock/Dötsch/Stimpel § 15
UmwStG Rn 35; Schmitt/Hörtnagl/Stratz/Hörtnagl § 15 Rn 22.

25In den Fällen der Aufspaltung geht das gesamte Vermögen der übertragenden Kör-
perschaft gem § 123 Abs 2 UmwG unter gleichzeitiger Auflösung der übertragenden
Körperschaft auf mehrere übernehmende bestehende oder dadurch gegründete Kör-
perschaften über (Aufspaltung zur Aufnahme bzw Aufspaltung zur Neugründung).
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Bei der Aufspaltung werden den Anteilseignern der übertragenden Körperschaft
Anteile oder Mitgliedschaftsrechte an den übernehmenden Rechtsträgern gewährt.39

39 Semler/Stengel/Schwanna § 123 UmwG Rn 12; Haase/Hruschka/Luce/Claß § 15 Rn 3;
Dötsch/Patt/Pung/Möhlenbrock/Dötsch/Stimpel § 15 Rn 34; Schmitt/Hörtnagl/Stratz/Hört-
nagl § 15 Rn 21.

26 § 15 UmwStG erfasst alle denkbaren Umwandlungsrichtungen, dh Aufwärts-, Ab-
wärts- und Seitwärtsspaltungen.40

40 Lademann/Köth § 15 UmwStG Rn 17.

Die Ausgliederung, die in § 123 Abs 3 UmwG gere-
gelt ist, fällt nicht unter § 15, sondern unter § 20.41

41 Dötsch/Patt/Pung/Möhlenbrock/Dötsch/Stimpel § 15 UmwStG Rn 14; Frotscher/Maas/Frot-
scher § 15 UmwStG Rn 48 f.

Die Ausgliederung kann somit eine
Gestaltungsalternative sein, wenn die strengen Anforderungen des § 15 (zB das dop-
pelte Teilbetriebserfordernis siehe Rn 33) nicht erfüllt werden können. Im Fall der
Ausgliederung werden allerdings der übertragenden Gesellschaft, nicht deren Gesell-
schaftern, Anteile gewährt (§ 123 Abs 3 UmwG).42

42 Ausführlich zur Abgrenzung zwischen Ausgliederung und Abwärtsspaltung (ggf auch ohne
Anteilsgewährung) Bahns Ubg 2010, 414; Rödder/Herlinghaus/van Lishaut/Schumacher § 15
UmwStG Rn 30 ff; Dötsch/Patt/Pung/Möhlenbrock/Dötsch/Stimpel § 15 UmwStG Rn 36.

b) Teilübertragung.27 Der Anwendungsbereich des § 15 erstreckt sich neben der Spal-
tung auch auf die Vermögensübertragungen iSd § 174 UmwG. In diesen Fällen besteht
im Gegensatz zur Auf- und Abspaltung die Gegenleistung an die Anteilsinhaber des
übertragenden Rechtsträgers nicht aus Anteilen oder Mitgliedschaftsrechten.43

43 Haritz/Menner/Asmus § 15 UmwStG Rn 20.

28 In der Praxis hat die Vermögensübertragung kaum Bedeutung, da nur ein sehr
beschränkter Kreis von Rechtsträgern an dieser teilnehmen kann (siehe Rn 19).44

44 Haritz/Menner/Asmus § 15 UmwStG Rn 23.

Da
die Gegenleistung bei der Vermögensübertragung nicht in Gesellschaftsrechten be-
steht, ist eine steuerneutrale Übertragung nur ausnahmsweise möglich, wenn keine
Gegenleistung gewährt wird (zB bei Teilübertragungen von Körperschaften auf ihren
Alleingesellschafter).45

45 UmwStE Tz 11.15.

II. Voraussetzungen für die Steuerneutralität der Spaltung gem § 15 Abs 1 S 2, 3

1. Vorbemerkung.29 Handelsrechtlich ist eine Spaltung auch bei der Übertragung von
Einzelwirtschaftsgütern möglich.46

46 BT-Drucks 12/6885, 22; Lademann/Köth § 15 UmwStG Rn 38 Frotscher/Maas/Frotscher
§ 15 UmwStG Rn 78.

Dies führt im Ergebnis zu einem handelsrechtli-
chen Wahlrecht zwischen der Veräußerung einzelner Wirtschaftsgüter durch Einzel-
rechtsnachfolge und einer Übertragung durch Sonderrechtsnachfolge.47

47 BT-Drucks 12/6885, 22.

30 Eine steuerneutrale Spaltung ist gem § 15 Abs 1 S 2 und 3 an eine Reihe von Voraus-
setzungen geknüpft.48

48 BT-Drucks 12/6885, 22.

Auf Ebene der übertragenden Körperschaft ist eine steuerneu-
trale Spaltung zu Buchwerten nur möglich, wenn
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